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Liebe Fußballfreunde,

ich wünsche allen Vereinen, Trainern 
und Betreuern mit ihren Jugend-
mannschaften einen guten Start in 
die neue Saison. 

Ich freue mich sehr, dass der  
Jugendspielbetrieb die Talsohle of-
fenbar überschritten hat. In allen  
Altersklassen sind im FVR wieder 
mehr Mannschaften zum Spielbe-
trieb angemeldet worden als im letz-
ten Jahr. Da hatten wir aber auch 
schon eine Steigerung der Mann-
schaftszahlen zum Jahr davor.

Ausgenommen ist jedoch immer 
noch der A-Jugendbereich.

Hier noch einige Informationen zur 
neuen Saison:

Durchführungsbestimmungen
Damit ein geregelter und für alle glei-
cher Spielbetrieb organisiert werden 
kann, brauchen wir Durchführungs-
bestimmungen. Die aktuellen Durch-
führungsbestimmungen finden Sie 
auf der Homepage des Fußballver-
bandes Rheinland, dort unter
Service | Downloads | Spielbetrieb.

Spielbetrieb der D- und E-Jugend – 
Verlegungsgebühren
Einzelne Spielverlegungen sind für 
Staffelleiter an der Tagesordnung.

Sie gehören zu unserem Jugend-
spielbetrieb einfach dazu, weil nicht 
immer der Trainer zur Verfügung 
steht oder andere Dinge Verlegun-
gen erforderlich machen. Allerdings 
sollen Verlegungen Ausnahmen sein 
und dann beantragt werden, wenn 
es wirklich notwendig ist. 

Die Verlegungsanträge im D- und E-
Jugendbereich haben in den letzten 
Jahren exorbitant zugenommen. So 
berichtet ein Spielleiter, dass er bis 
zu 70 Prozent der Spiele an einem 
Spieltag verlegen musste. Aus ande-
ren Fußballkreisen gibt es ähnliche 
Rückmeldungen.

Nahezu alle Spielleiter der D- und 
E-Jugend beklagen sich darüber, 
dass in den letzten Jahren die Verle-
gungen stark – bis ins Unerträgliche 
– zugenommen haben. Wir wissen 
schon, dass gerade in diesem Alters-
bereich schon einmal kurzfristige 
Spielverlegungen anstehen, aber die 
Verlegungsanträge haben eine sol-
che Dimension angenommen, dass 
wir handeln müssen.

Bei der Tagung der Kreisjugendaus-
schüsse forderte die Mehrheit die 
Einführung von Verlegungsgebüh-
ren für diese Altersgruppen, um die 
Vielzahl der Verlegungen zu redu-
zieren.



Nach § 18 FVR-SpO sind Verlegun-
gen gebührenpflichtig. Ausgenom-
men sind der D-Jugendbereich und 
die jüngeren Altersklassen, es sei 
denn, das Spiel wird von einem vom 
Verband angesetzten Schiedsrichter 
geleitet.

Etwaige Änderungen (bis zum 
nächsten Verbandstag) der Ord-
nungen kann der Beirat des Fuß-
ballverbandes beschließen. Den Be-
schluss, dass Verlegungsgebühren 
auch erhoben werden könnten, hat 
der Beirat – auf Antrag des Ver-
bandsjugendausschusses – im Juni 
23 gefasst. Der Antrag an den Bei-
rat wurde aber so formuliert, dass 
wir Verlegungsgebühren verlangen, 
wenn wir es für erforderlich halten.

Allerdings möchten wir festhalten: 
Wir wollen grundsätzlich keine Ver-
legungsgebühren in den Altersbe-
reichen verlangen. Ich bitte alle Ver-
eine, ihre Verlegungsanträge in dem 
Bereich zu überdenken und die An-
träge nur dann zu stellen, wenn es 
wirklich erforderlich ist.

Sollten die Verlegungsanträge bis 
zum Ende Oktober 23 nicht massiv 
zurückgegangen sein, werden Ver-
legungsgebühren für den D- und 
E-Jugendbereich eingeführt. Wir 
wollen das nicht, sehen aber keine 
andere Möglichkeit, um die vielen 
Verlegungsanträgen zu reduzieren.

Zu diesem Thema werden wir noch 
eine Umfrage an die Staffelleiter und 
Vereinsjugendleiter erstellen.



„Neue Kinderspielformen“ im  
Bambini- und F-Jugendbereich auch 
bei Vereinsturnieren

Ab der kommenden Saison 2023/24 
können Vereinsturniere im F-Jugend- 
und Bambinibereich ausschließlich in 
der „Neuen Kinderspielform“ durch-
geführt werden. Im Bambinibereich 
ohnehin, aber nun auch bei der F-Ju-
gend sind die 7er-Mannschaften und 
das Spielen auf die Schülertore Ver-
gangenheit. Damit sich die Kinder nur 
an diese Spielform gewöhnen, sollen 
nun auch die Vereinsturniere im selben 
Format gespielt werden.
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